
rdw.lexisnexis.at

RdW 11/2017 773

STEUERRECHTART.-NR.: 579

2016 eingeführte Frist, anders als der revisionswerbende Bun-
desminister meint, daher auch dann nicht versäumt, wenn sie 
[...] schon am 1. September 2015 zugezogen war.“

Der VwGH hob mit dem genannten Erk vom 13. 9. 2017 die 
Entscheidung des BFG allerdings letztlich dennoch als rechts-
widrig auf. Die Rechtswidrigkeit ergab sich aus dem Verfahrens-
recht. Der BFG hat den Bescheid des BMF ersatzlos aufgehoben; 

dafür gibt es aber keine Rechtsgrundlage. Der BFG hätte gem 
§§ 278 und 279 BAO im Beschwerdeverfahren selbst über den 
Antrag der Universitätsprofessorin materiell entscheiden oder 
allenfalls mit einer Zurückverweisung der Sache an den BMF 
vorzugehen müssen.

Bearbeiter: Nikolaus Zorn

Auf der „RuSt 2017“, dem 21. Jahresforum für Recht und 
Steuern, fand wie jedes Jahr der Workshop „Update Inter-
nationales Steuerrecht“ statt. Im Rahmen dieses Work-
shops wurden – ua – Schwerpunkte auf die Implemen-
tierung des BEPS-Projekts auf Ebene der OECD, der EU 
sowie im nationalen Steuerrecht und sonstige aktuelle 
Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht (insb im 
Abkommensrecht) gelegt. Darüber hinaus wurden ver-
schiedene Fallstudien zu aktuellen Fragen des internatio-
nalen Steuerrechts (zB Namensnutzung im Konzern, Aus-
schüttung an EU-Holding) präsentiert und natürlich die 
aktuellen „Highlights“ aus Rechtsprechung und Verwal-
tungspraxis diskutiert.

1. BEPS-Update: OECD, EU und Österreich

Während das vergangene Jahr hinsichtlich der nationalen Ge-
setzgebung im Bereich des internationalen Steuerrechts relativ 
ruhig verlaufen ist (erwähnenswert sind insb das Wirtschaftliche 
Eigentümer Registergesetz1 und die gesetzliche Verankerung der 
erhöhten Mitwirkungspfl icht bei Auslandssachverhalten2), ist 
das Tempo auf internationaler Ebene nach wie vor atemberau-
bend. Einige Highlights sollen kurz vorgestellt werden.

Auf OECD-Ebene wurden mehrere Projekte mit BEPS-Bezug 
abgeschlossen bzw fortentwickelt:
 Die OECD-Verrechnungspreisleitlinien3 (OECD-VPL) wurden 

einem umfangreichen Update unterworfen. Damit sind die 
verrechnungspreisrelevanten Änderungen aus den fi nalen 

1 Bundesgesetz über die Einrichtung eines Registers der wirtschaftlichen 
Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts 
(Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG) BGBl I 2017/136.

2 § 115 Abs 1 BAO idF BGBl I 2017/136.
3 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations (10. 7. 2017).

BEPS Reports vom 5. 10. 2015 (Aktionspunkte 8–10 und 13) 
erstmals in einer einheitlichen Fassung konsolidiert. Wesent-
liche Neuerungen betreff en insb grundlegende Feinjustierun-
gen des „Arm’s Length Principle“ (Kapitel I), die Verrechnungs-
preisdokumentation (Kapitel V), Intangibles (Kapitel VI) sowie 
„Low Value-adding Intra-group Services“ (Kapitel VII).
 Am 22. 6. 2017 sind zwei revidierte Discussion Drafts zur Profi t-

Split-Methode4 (BEPS Action 10) sowie zur Betriebsstättenge-
winnabgrenzung5 (im Gefolge BEPS Action 7) erschienen. Die 
dazu ergangenen Kommentare wurden am 6. 10. 2017 veröf-
fentlicht. Im November 2017 fi ndet eine öff entliche Konsulta-
tion in Paris statt. Außerdem wurde ein Discussion Draft zur 
Bewertung von Intangibles (Hard-to-Value Intangibles, HTVI) 
veröff entlicht (BEPS Acton 8).6

 Auf gemeinsame Initiative von OECD, UN, IWF und Weltbank im 
Rahmen der sogenannten „Platform for Collaboration on Tax“ 
(PCT) wurde ein Toolkit mit umfassenden Richtlinien und Emp-
fehlungen zur Durchführung von Vergleichbarkeits- und Ben-
chmarkanalysen veröff entlicht.7

 Der fi nale Report vom 5. 10. 2015 zu BEPS Action 2 („Neutrali-
sing the Eff ects of Hybrid Mismatch Arrangements“) wurde um 
einen weiteren Report zu spezifi sch betriebsstättenbezogenen 
Sachverhalten erweitert.8

 Off ene Fragen bei Anwendung des Country-by-Country Repor-
ting (CbCR) werden von der OECD im Rahmen einer laufend ak-

4 OECD, Revised Guidance on Profi t Splits (22. 6. 2017).
5 OECD, Additional Guidance on Attribution of Profi ts to Permanent Estab-

lishments (22. 6. 2017).
6 OECD, Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles (23. 5. 2017).
7 OECD/PCT, Toolkit for Addressing Diff iculties in Accessing Comparables 

Data for Transfer Pricing Analyses (22. 6. 2017).
8 OECD, Neutralising the Eff ects of Branch Mismatch Arrangements (27. 7. 2017).
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tualisierten Richtlinie beantwortet.9 Darin wurde ua die in Ös-
terreich vorherrschende Auff assung, wonach quotenkonso-
lidierte Gemeinschaftsunternehmen,10 nicht aber „at equity“ 
einbezogene assoziierte Unternehmen11 als „Geschäftsein-
heit“ im Sinne des VPDG gelten, bestätigt. Außerdem hat die 
OECD Richtlinien zum „appropriate use“ der in CbCR enthal-
tenen Informationen durch die Finanzverwaltungen veröff ent-
licht.12 Demnach soll das Datenmaterial aus dem CbCR ledig-
lich für Zwecke der Fallauswahl, Risikoeinschätzung bzw wirt-
schaftlicher oder statistischer Analysen nutzbar gemacht wer-
den. Verrechnungspreisfeststellungen (etwa im Wege eines 
„formulary apportionments“) sollen daraus ausdrücklich 
nicht abgeleitet werden.

Eine gewisse Fortsetzung erfährt das Thema des Country-by-
Country Reporting schließlich auch auf EU-Ebene. Im Gegen-
satz zur OECD, die CbCR-Daten dem vertraulichen Informa-
tionsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen vorbehal-
ten wissen will, geht die EU jedoch in die Richtung einer Veröf-
fentlichungspfl icht. Ein derartiges Public CbCR soll zusätzliche 
Transparenzanforderungen erfüllen und die öff entliche Kont-
rolle wahren. Dieser Ansatz ist freilich in der EU nach wie vor 
politisch höchst umstritten. Dennoch hat das Europäische Par-
lament am 4. 7. 2017 in erster Lesung einen geänderten Vor-
schlag mit beachtlicher Mehrheit13 verabschiedet.14 Inhaltlich 
wurde vor allem der Umfang des „Ertragsteuerinformations-
berichts“ um sensible Daten wie erhaltene öff entliche Sub-
ventionen, getätigte politische Spenden sowie in Anspruch ge-
nommene Steuerprivilegien erweitert. Ob sich für die eff ektive 
Durchsetzung im Rat die erforderliche Mehrheit15 fi nden lässt, 
bleibt freilich abzuwarten. Das österreichische BMF hat jeden-
falls deponiert, dass man einem öff entlichen CbCR wegen des 
drohenden Bruchs völkerrechtlicher Verpfl ichtungen äußerst 
skeptisch gegenübersteht.16

Begrüßenswert ist, dass die EU Kommission unlängst eine 
Richtlinie für ein Streitbeilegungsverfahren in Doppelbesteue-
rungsfällen vorgeschlagen hat17 und darüber – mit erheblichen 
Modifi kationen – auch im Mai 2017 politische Einigung im Rat er-
zielt18 und die Richtlinie auch Anfang Oktober beschlossen wur-

9 OECD, Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting 
(6. 9. 2017).

10 Vgl § 262 UGB.
11 Vgl § 263 UGB.
12 OECD, Guidance on the appropriate Use of Information contained in Coun-

try-by-Country Reports (6. 9. 2017).
13 Die Mehrheit belief sich auf 534 zu 98 Stimmen bei 62 Enthaltungen.
14 Vgl P8_TA(2017)0284.
15 Vgl Wöhrer, Öff entliches Country-by-Country Reporting: Stand der Ent-

wicklungen, TPI 2017, 184 (186).
16 Vgl 187/SINF-BR/2016.
17 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Verfahren zur Beilegung 

von Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen Union, 
COM(2016)686 (25. 10. 2016); siehe dazu vorgehend zB auch die Mitteilung 
über eine faire und eff iziente Unternehmensbesteuerung in der Europäi-
schen Union – Fünf Aktionsschwerpunkte, COM(2015)302, 13, und weiters 
das Papier des Rates „BEPS: Presidency Roadmap on future work“, Dok 
11071/16 FISC 121 (14. 7. 2016) Rz 27 f.

18 Dok 9420/17 FISC 111 ECOFIN 429 (23.5.2017).

de.19 Mit dieser Richtlinie wird ein obligatorisches und verbind-
lich wirksames Beilegungsverfahren für Streitigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten geschaff en, die durch die Auslegung und An-
wendung von Abkommen und Übereinkommen zur Beseitigung 
der Doppelbesteuerung von Einkommen und ggf Vermögen ent-
stehen (also insb DBA und die EU-Schiedskonvention); das Streit-
beilegungsverfahren beinhaltet sodann ein mit einer Schlich-
tungsphase kombiniertes Verständigungsverfahren mit eindeu-
tigen Fristen und einer Erfolgspfl icht für alle Mitgliedstaaten.20 
Die Richtlinie fi ndet auf alle Beschwerden Anwendung, die ab 
dem 1. 7. 2019 zu Streitfragen im Zusammenhang mit Einkom-
men oder Vermögen eingereicht werden, die in einem Steuerjahr, 
das am oder nach dem 1. 1. 2018 beginnt, erwirtschaftet werden. 
Die zuständigen Behörden der betroff enen Mitgliedstaaten kön-
nen jedoch vereinbaren, diese Richtlinie auf Beschwerden anzu-
wenden, die vor diesem Datum oder in Bezug auf frühere Steuer-
jahre eingereicht werden.

Weiterhin ist Transparenz im Steuerbereich ein vorran-
giges politisches Thema, das national und international als 
Vorbedingung für ein eff izientes Vorgehen gegen Steuerhin-
terziehung, Steuermissbrauch und unerwünschte aggressive 
Steuerplanung angesehen wird.21 Besonders augenscheinlich 
wird dies bei der geradezu atemberaubenden Geschwindig-
keit, mit der innerhalb der EU der automatische Informations-
austausch vorangetrieben wurde (speziell bei Finanzinforma-
tionen,22 „Rulings“23 und „Country-by-Country“-Berichten24) 
und Geldwäsche- mit Steuerthemen verknüpft wurden.25 Ein 
weiterhin bestehendes „Transparenzdefi zit“ wird aber da-
rin gesehen, dass Steuerverwaltungen vielfach keine zeitna-
hen, umfassenden und relevanten Informationen zu aggressi-
ven Steuerplanungsstrategien haben, wohingegen ein frühzei-

19 Siehe zum Text der Richtlinie Dok 9806/17 FISC 118 ECOFIN 472 (2.10.2017), 
und vorgehend bereits Dok 12545/17 FISC 200 ECOFIN 748 (28.9.2017).

20 Siehe auch den Text der Richtlinie in Dok 9806/17 FISC 118 ECOFIN 472 
(2. 10. 2017).

21 Siehe zB die Mitteilung „Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung“, COM(2012)722 (6. 12. 2012); Mit-
teilung über Steuertransparenz als Mittel gegen Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung, COM(2015)136 (18. 3. 2015); Mitteilung über weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, COM(2016)451 (5. 7. 2016) 
(„Panama-Mitteilung“).

22 Richtlinie 2014/107/EU, ABl L 359/1 (16. 12. 2014). Auch die EU-Abkommen 
mit Drittstaaten wurden an diesen Standard angepasst (Schweiz: ABl L 
333/12 [19. 12. 2015]; Liechtenstein: ABl L 339/3 [24. 12. 2015]; Monaco: 
ABl L 225/3 [19. 8. 2016]; Andorra: ABl L 268/40 [1. 10. 2016]; San Marino: 
ABl L 346/3 [31. 12. 2015]).

23 Richtlinie (EU) 2015/2376. ABl L 332/1 (18. 12. 2015); dazu zB Grotherr, 
Verpfl ichtender automatischer Informationsaustausch über verbindliche 
Auskünfte und APAs auf EU-Ebene ab dem 1. 1. 2016 geplant, IStR 2015, 
293 (293 ff ).

24 Richtlinie (EU) 2016/881, ABl L 146/8 (3. 6. 2016).
25 Bis Mitte 2017 müssen etwa zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsys-

tems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfi nanzierung in 
den Mitgliedstaaten Register der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesell-
schaften, anderen juristischen Personen und Trusts eingerichtet werden 
(Art 30 f der Richtlinie [EU] 2015/849, ABl L 141/73 [5. 6. 2015]); zu diese In-
formationen haben auch die Finanzbehörden spätestens ab 1. 1. 2018 Zu-
gang (Art 1 der Richtlinie [EU] 2016/2258, ABl L 342/1 [16. 12. 2016]).
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tiger Zugang zu solchen Informationen gewährleisten würde, 
dass Steuerrisiken durch sachkundige Risikoabschätzungen, 
Prüfungen und Gesetzesänderungen rasch begegnet werden 
könnte.26 Einige Staaten haben daher bereits entsprechende 
Meldepfl ichten für gewisse Steuergestaltungen eingeführt27 
und der im Oktober 2015 veröff entlichte Endbericht der OECD 
zum Aktionspunkt 12 hat hier „Best Practices“ zur Einführung 
von Bestimmungen über die verbindliche Off enlegung aggres-
siver oder missbräuchlicher Transaktionen, Strukturen oder 
Gestaltungen dargelegt,28 aber keinen Mindeststandard ge-
schaff en. In der EU hat demgegenüber – auf Basis einer Forde-
rung des Rates29 – die Kommission bereits im Juni 2017 einen 
Richtlinienvorschlag zur Off enlegungsverpfl ichtung von Inter-
mediären von potenziell aggressiven Steuerplanungsmodel-
len gegenüber den Steuerbehörden vorgelegt.30 Technisch 
zielt der Richtlinienvorschlag auf eine Änderung der Amtshil-
feRL31 ab, führt aber zugleich auch eine materielle Verpfl ich-
tung ein: Die Mitgliedstaaten müssen durch entsprechende 
Maßnahmen sicherstellen, dass Intermediäre (zB auch Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Finanzberater, Ban-
ken und Berater)32 innerhalb von fünf Tagen nach Weitergabe 
eines meldepfl ichtigen Steuerplanungsmodells an Kunden ge-
wisse Informationen über dieses an die Steuerbehörden mel-
den.33 Der Mitgliedstaat, an den die Modelle gemeldet werden, 
muss diese Informationen automatisch vierteljährlich über ein 

26 Siehe zum Folgenden auch Kofl er/Pistone, Zum Seminar J: Ist die positive 
Integration im EU-Steuerrecht wieder auf Schiene? IStR 2017, 705 (707 f).

27 Siehe dazu die Übersichtsdarstellung in Anhang E des Berichts OECD, Man-
datory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profi t Shifting Project (2015). Für einen Rechtsvergleich im 
Hinblick auf die – eher auf missbräuchliche Gestaltungen ausgerichte-
ten – Anzeigepfl ichten in den USA und im Vereinigten Königreich siehe zB 
auch Kessler/Eicke, Anzeigepfl icht für Steuergestaltungen nach § 138a AO 
durch das JStG 2008 – Transparente Perspektiven für die Finanzverwal-
tung, BB 2007, 2370 (2375 ff ). Für die aktuelle Diskussion in Deutschland 
siehe zB Osterloh-Konrad/Heber/Beuchert, Anzeigepfl icht für Steuergestal-
tungsmodelle in Deutschland, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öf-
fentliche Finanzen (2016), und zuletzt Heber, Anzeigepfl icht für Steuerge-
staltungen – Möglichkeiten für ihre Implementierung in Deutschland, IStR 
2017, 559 (559 ff ).

28 OECD, Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profi t Shifting Project (2015).

29 Siehe Pkt 12 der Schlussfolgerungen des Rates zu einer externen Strategie 
im Bereich Besteuerung und zu Maßnahmen zur Bekämpfung des Miss-
brauchs von Steuerabkommen, Pressemitteilung 281/16 (25. 5. 2016).

30 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich des verpfl ichtenden automatischen Informations-
austauschs im Bereich der Besteuerung über meldepfl ichtige grenzüber-
schreitende Modelle, COM(2017)335 (21. 6. 2017), samt Anhang zu den 
„hallmarks“; siehe auch die Begleitunterlage der Kommissionsdienststel-
len zur Folgenabschätzung in SWD(2017)236 (21. 6. 2017) (Zusammenfas-
sung in SWD [2017] 237).

31 Richtlinie 2011/16/EU, ABl L 64/1 (11. 3. 2011) idgF.
32 Die Meldeverpfl ichtung geht nur dann auf den Steuerpfl ichtigen über, 

wenn der Intermediär nicht in der EU niedergelassen ist oder berufl ichen 
Verschwiegenheitspfl ichten unterliegt oder es keinen Intermediär gibt, 
wenn also zB das Modell von internen Steuerberatern oder Anwälten ent-
wickelt wurde. Siehe Art 8aaa Abs 2 idF des Vorschlags COM(2017)335 fi nal 
(21. 6. 2017).

33 Vorgeschlagene Anfügung eines Art 8aaa der AmtshilfeRL.

Zentralverzeichnis mit allen anderen Mitgliedstaaten teilen.34 
Die Umschreibung der meldepfl ichtigen Steuerplanungsmo-
delle basiert nicht auf einer abstrakten Defi nition aggressiver 
Steuerplanung, sondern – ebenso wie BEPS-Aktionspunkt 12 
und international üblich35 – auf der Nennung von „Merkma-
len“ bzw „Kennzeichen“ („hallmarks“), die stark auf Steuerver-
meidung oder Steuermissbrauch hindeuten. Voraussetzung für 
die Meldepfl icht ist damit lediglich, dass es sich um ein grenz-
überschreitendes Modell36 handelt, das zumindest eines die-
ser – allgemeinen oder spezifi schen – „hallmarks“, allenfalls 
in Kombination mit der „Steuervorteilsklausel“, aufweist.37 
Nach Vorstellung der Kommission wäre eine entsprechende 
Richtlinie von den Mitgliedstaaten bis 31. 12. 2018 umzuset-
zen.38 Hinzuweisen ist auch darauf, dass der Richtlinienvor-
schlag selbst keine konkreten Sanktionen für die Verletzung 
der Off enlegungspfl icht vorsieht, sondern die Mitgliedstaaten 
verpfl ichtet, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen festzulegen.39 Erwartungsgemäß ist der Richtli-
nienvorschlag nicht unkritisiert geblieben und etwa ein höhe-
rer defi nitorischer Bestimmtheitsgrad bei den „hallmarks“ und 
eine klare Unterscheidung zwischen „normaler“ Beratung und 
„Massenprodukten“ („Off -the-shelf-Schemes“) gefordert wor-
den.40 Es bleibt daher abzuwarten, ob der Vorschlag im Rat auf 
die Zustimmung aller Mitgliedstaaten stößt und welche Ände-
rungen und Beseitigungen von Unschärfen im Legislativpro-
zess sodann noch vorgenommen werden.

Hinzuweisen ist auch auf ein weiteres Projekt der EU, das bis 
Ende dieses Jahres einen ersten Abschluss fi nden soll: Die soge-
nannte „EU Schwarze Liste“. Die EU-Kommission vertritt die An-
sicht, dass sich die Mitgliedstaaten „auch mit ihren unterschied-

34 Vorgeschlagene Änderung des Art 21 Abs 5 der AmtshilfeRL.
35 Siehe zB die Guidance des UK HMRC, Disclosure of tax avoidance schemes 

(2014) 26 ff .
36 Art 3 Nr 18 idF des Vorschlags COM(2017)335 fi nal (21. 6. 2017).
37 Art 3 Nr 19 idF des Vorschlags COM(2017)335 fi nal (21. 6. 2017). Die im An-

hang zum Vorschlag angeführten „hallmarks“ knüpfen sowohl an äußere 
Umstände von Gestaltungen („generic hallmarks“), nämlich das Bestehen 
einer Vertraulichkeitsklausel, ein steuervorteilabhängiges Honorar oder 
die Verwendung von Standarddokumentation, als auch an Inhalte oder 
Ergebnisse von Gestaltungen („specifi c hallmarks“) an. Bei diesen „spe-
cifi c hallmarks“ handelt es sich zB um strukturierten Modelle zur Verlust-
verlagerung, Modelle zur grenzüberschreitenden abzugsfähigen Zahlung 
an einen verbundenen Empfänger, der zB in keinem Steuergebiet oder in 
einem Nicht- oder Niedrigsteuerland ansässig, und Modelle zur Abschrei-
bung desselben Vermögenswertes in mehr als einem Land; darüber hin-
aus bestehen „specifi c hallmarks“ auch im Hinblick auf die Umgehung 
von Transparenzregeln, etwa durch die Einbeziehung von Steuergebie-
ten oder Rechtspersonen, die nicht vom automatischen Informationsaus-
tausch erfasst sind.

38 Art 2 des Vorschlags COM(2017)335 fi nal (21. 6. 2017). Allerdings soll es 
auch zur Meldung jener Modelle kommen, die im Zeitraum von der poli-
tischen Einigung bis zum 31. 12. 2018 umgesetzt wurden; siehe Art 8aaa 
Abs 4 des Vorschlags COM(2017)335 fi nal (21. 6. 2017).

39 Art 25a idF des Vorschlags COM(2017)335 fi nal (21. 6. 2017).
40 Siehe aus der Sicht des Berufsstandes zB die Stellungnahme der CFE, Opi-

nion Statement PAC 3/2017 on the European Commission Proposal for a 
Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory 
automatic exchange of in-formation in the fi eld of taxation (27 July 2017), 
abrufbar unter http://www.cfe-eutax.org/node/5893.
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lichen Ansätzen zur Bekämpfung der Aushöhlung der Steuerba-
sis von außen befassen“ müssen und eine koordinierte externe 
Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich 
daher unverzichtbar sei, „um gemeinsame Erfolge der Mitglied-
staaten bei der Bekämpfung der Steuervermeidung zu fördern, 
eine wirksame Besteuerung zu gewährleisten und ein transpa-
rentes und stabiles Umfeld für Unternehmen im Binnenmarkt 
zu schaff en“.41 Basierend auf umfangreichen Vorarbeiten42 soll 
nunmehr auf EU-Ebene in einem objektiven und transparenten 
Prozess eine EU-weite Liste nicht kooperativer Drittstaaten er-
stellt und an gemeinsamen Gegenmaßnahmen gearbeitet wer-
den. Der Rat hat diesem Ansatz bereits Mitte 2016 zugestimmt43 
und im November 2016 den Ablauf des Prozesses44 und die Kri-
terien für eine Listung45 näher defi niert. Auf Basis eines „Sco-
reboard“ wurden im November 2016 von der Gruppe „Verhal-
tenskodex“ die zu überprüfenden Drittstaaten (dem Verneh-
men nach 92 Jurisdiktionen) ausgewählt, mit denen Ende Jän-
ner 2017 Kontakt aufgenommen wurde und an die Fragebögen 
versandt wurden.46 Die Gruppe „Verhaltenskodex“ soll sodann 
auch im Laufe des Jahres 2017 den Screening- und Kommunika-
tionsprozess durchführen, sodass schließlich Ende des Jahres 
vom Rat einvernehmlich47 eine „EU Schwarze Liste“ angenom-
men werden kann.48 Erhebliche Bedeutung kommt natürlich 
den für das Screening angewandten Kriterien zu. Diese wurden 
im November 2016 vom Rat festgelegt und beinhalten Kriterien 

41 Mitteilung über eine externe Strategie für eff ektive Besteuerung, 
COM(2016)24 (28. 1. 2016), 2.

42 Siehe insb die Empfehlung der Kommission vom 6.12.2012 für Maßnah-
men, durch die Drittländer zur Anwendung von Mindeststandards für 
verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich veranlasst werden sol-
len, C(2012)8805 fi nal (6. 12. 2012), begleitet von einem umfangreichen 
„Impact Assessment“ SWD(2012)403 fi nal (6. 12. 2012), die Mitteilung 
der Kommission „Eine faire und eff iziente Unternehmensbesteuerung in 
der Europäischen Union“, COM(2015)302 (17. 6. 2015), 14 f, und schließ-
lich die Mitteilung über eine externe Strategie für eff ektive Besteuerung, 
COM(2016)24 (28. 1. 2016), sowie nachfolgend auch die Mitteilung über 
weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der Bekämp-
fung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, COM(2016)451 fi -
nal (5. 7. 2012), 8 f. Dazu aus dem Schrifttum zB Pagels, Schwarze Listen im 
internationalen Steuerwettbewerb, SWI 2016, 256 (256 ff ).

43 Siehe Pkt 5 ff  der Schlussfolgerungen des Rates zu einer externen Stra-
tegie im Bereich Besteuerung und zu Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Missbrauchs von Steuerabkommen, Pressemitteilung 281/16 (25. 5. 2016).

44 Für rezente Übersichten siehe Rz 58 ff  des Berichts der Gruppe „Ver-
haltenskodex“ an den Rat, Dok 10047/17 FISC 133 ECOFIN 507 (12. 6. 
2017), sowie Rz 80 ff  des Berichts des Rates (Wirtschaft und Finanzen), 
Dok 10397/17 FISC 141 ECOFIN 551 (16. 6. 2017).

45 Schlussfolgerungen des Rates über die Kriterien und das Verfahren für 
die Erstellung einer EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke, ABl C 461/2 (10. 12. 2016).

46 Siehe Rz 62 im Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ an den Rat, 
Dok 10047/17 FISC 133 ECOFIN 507 (12. 6. 2017).

47 Dies betonend Rz 90 des Berichts des Rates (Wirtschaft und Finanzen), 
Dok 10397/17 FISC 141 ECOFIN 551 (16. 6. 2017).

48 Zu Details des Zeitplans siehe Pkt II der Schlussfolgerungen des Rates 
über die Kriterien und das Verfahren für die Erstellung einer EU-Liste nicht 
kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke, ABl C 461/2 (10. 12. 
2016), sowie zB Rz 78 ff  im Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ an den 
Rat, Dok 10047/17 FISC 133 ECOFIN 507 (12. 6. 2017), und Rz 91 des Be-
richts des Rates (Wirtschaft und Finanzen), Dok 10397/17 FISC 141 ECOFIN 
551 (16. 6. 2017).

für die Transparenz im Steuerbereich zur „gerechten Besteue-
rung“ und zur Umsetzung der Anti-BEPS-Maßnahmen.49 Auf 
Folgenebene scheint derzeit Konsens zu bestehen, dass bereits 
die Aufnahme auf eine „Schwarze Liste“ Abschreckungscharak-
ter hat, wobei auf materiell-steuerlicher Ebene Maßnahmen 
wie Abzugsverbote, Hinzurechnungsbesteuerung, Befreiungs-
versagung, Quellensteuermaßnahmen, Off enlegungs- und Be-
richtspfl ichten sowie Beweislastumkehrungen diskutiert wer-
den;50 hinzu treten noch eine Reihe möglicher nichtsteuerlicher 
Gegenmaßnahmen.51

Schließlich hat sich in den vergangenen Monaten ein enor-
mes Momentum hinsichtlich der Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft entwickelt:52 Auf Drängen mehrerer Mitgliedstaaten arbei-
tet die EU-Kommission derzeit an verschiedenen Konzepten, 
wobei sowohl die Überarbeitung des Nexuskonzepts in Rich-
tung der „digitalen“ Betriebsstätte als auch kurzfristige Lösun-
gen (etwa „Ausgleichssteuern“) angesprochen werden;53 der Rat 
möchte bereits im Dezember 2017 ein „gemeinsames Verständ-
nis“ erzielen und die OECD wird im April 2018 einen Zwischenbe-
richt vorlegen.

2. Entwicklungen im Abkommensrecht
Im vergangenen Jahr sind zwar auch neue Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen54 oder bestehende Abkommen Re-
visionen unterzogen worden;55 auch die Steuerabkommen mit 
der Schweiz und Liechtenstein wurden aufgehoben56 bzw ein-
geschränkt.57 Überschattet wurden diese Entwicklungen freilich 
durch das sogenannte „Multilaterale Instrument“ (MLI), das als 
„Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkom-
mensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnver-
kürzung und Gewinnverlagerung“ auch bereits von National-
rat und Bundesrat beschlossen wurde;58 Österreich ist auch das 
erste und per 22. 9. 2017 auch das einzige Land, das die Ratifi -

49 Schlussfolgerungen des Rates über die Kriterien und das Verfahren für 
die Erstellung einer EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke, ABl C 461/2 (10. 12. 2016).

50 Rz 71 f im Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ an den Rat, Dok 10047/17 
FISC 133 ECOFIN 507 (12. 6. 2017)).

51 Rz 75 ff  im Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ an den Rat, Dok 10047/17 
FISC 133 ECOFIN 507 (12. 6. 2017)).

52 Siehe dazu mit zahlreichen wN etwa Kofl er/Mayr/Schlager, Digitalisierung 
und Betriebsstättenkonzept, RdW 2017/267, 369 (369 ff ), und Kofl er/Mayr/
Schlager, Taxation of the Digital Economy: „Quick Fixes“ or Long-term So-
lution? ET 2017 (in Druck).

53 Mitteilung der Kommission „A Fair and Eff icient Tax System in the Euro-
pean Union for the Digital Single Market“, COM(2017)547 fi nal (21. 9. 2017).

54 Siehe das DBA Turkmenistan (BGBl III 2015/185; ab 2017 und damit zu-
gleich endgültiges Auslaufen der Anwendbarkeit des alten DBA UdSSR) 
und das DBA Island (BGBl III 2017/25; wirksam ab 2017 und damit erstmals 
Vollstreckungshilfe mit dem letzten der drei EWR-Staaten).

55 Siehe die Revision des DBA Liechtenstein (BGBl III 2017/8) und des DBA Lu-
xemburg (BGBl III 2017/26).

56 Aufhebung des Steuerabkommens mit der Schweiz (BGBl III 2017/6).
57 Protokoll zum Steuerabkommen mit Liechtenstein (BGBl III 2017/9).
58 Siehe die Regierungsvorlage 1670 BlgNR 25. GP; der Beschluss im Natio-

nalrat erfolgte am 29. 6. 2017 und jener im Bundesrat am 5. 7. 2017.
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kation des MLI notifi ziert hat59 (das Wirksamwerden des MLI be-
darf einer Ratifi kation durch insgesamt 5 Signatarstaaten). Die-
ses Multilaterale Instrument dient der raschen Umsetzung sämt-
licher abkommensrechtlicher Aspekte des BEPS-Projektes durch 
ein multilaterales Abkommen zur Änderung der bestehenden bi-
lateralen Abkommen (die Anpassungen des OECD-MA und des 
OECD-MK sollen sodann im Herbst 2017 erfolgen).60 Der Ent-
wurf des MLI samt Erläuterungen wurde im November 2016 vor-
gelegt61 und eine Unterzeichnungszeremonie fand im Juni 2017 
statt. Aufgrund vielfacher Wahlrechte und Optionen im MLI ist 
freilich in jeder Staatenpaarung zu bestimmen, ob und welche 
Änderungen durch das MLI konkret eintreten werden. Dazu hat 
jeder Staat seine „MLI Positions“ dargelegt62 und die OECD bietet 
in der „MLI Matching Database“ eine „Vorhersage“ der Änderun-
gen eines konkreten bilateralen Abkommens aufgrund des MLI;63 
im Schrifttum fi ndet sich auch bereits eine detaillierte Übersicht 
zu den österreichischen Positionen und zu den erwarteten Än-
derungen bilateraler Abkommensbeziehungen;64 überdies ist 
von österreichischer Seite die Erstellung und Kundmachung (§ 5 
Abs 1 Z 6 BGBlG) von bilateral abgestimmten Änderungen ge-
plant. An dieser Stelle soll daher ein tabellarischer Hinweis auf 
die einzelnen MLI-Bestimmungen,65 deren Wurzel im BEPS-Pro-
jekt, ihre Eigenschaft als politisch verbindlicher Mindeststandard 
und die österreichische Position genügen:

59 Und zwar am 22. 9. 2017; siehe die unter http://www.oecd.org/tax/treaties/
beps-mli-signatories-and-parties.pdf abrufbare Übersicht der Signatar-
staaten, der MLI Positionen und der Ratifi kationen.

60 Der Entwurf des Updates 2017 wurde von der OECD im Juli 2017 veröff ent-
licht; siehe dazu und auch zu den nicht-BEPS-bezogenen Änderungen be-
reits Bendlinger, Das OECD-Musterabkommen 2017, SWI 2017, 450 (450 ff ).

61 „Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to 
Prevent Base Erosion and Profi t Shifting” samt Explanatory Memoran-
dum, abrufbar auf www.oecd.org. Dazu bereits Reimer, Meilenstein des 
BEPS-Programms: Das Multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung der 
DBA-relevanten Maßnahmen, IStR 2017, 1 (1 ff ); Bendlinger, Multilaterales 
Instrument zur automatischen Anpassung bestehender Doppelbesteue-
rungsabkommen, SWI 2017, 2 (2 ff ); Bendlinger, Übernahme des BEPS-
Betriebsstättenbegriff s in die österreichischen Doppelbesteuerungsab-
kommen, ÖStZ 2017/3, 9 (9 ff ); Haase, Das sog Multilaterale Instrument. 
Zukunft des Abkommensrechts, IWB 1/2017, 16 (16 ff ); Schmidjell-Dom-
mes, Wie BEPSt Österreich? TPI 1/2017, 36 (36 ff ); Jirousek/Zöhrer, Das 
MLI – eine Revolution im Internationalen Steuerrecht? ÖStZ 2017/324, 217 
(217 ff ); Jirousek, Wohin entwickelt sich das internationale Steuerrecht? 
SWI 2017, 331 (331 ff ).

62 Abrufbar unter http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-
to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm.

63 Abrufbar unter http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.
htm.

64 Jirousek/Zöhrer/Dziwinski, Die Auswirkungen des MLI auf das österreichi-
sche DBA-Netzwerk, ÖStZ 2017/592, 393 (398 f).

65 Siehe zu den entsprechenden DBA-Regelungen insb Jirousek/Zöhrer/Dziwinski, 
Die Auswirkungen des MLI auf das österreichische DBA-Netzwerk, ÖStZ 
2017/592, 393 (393 ff ); Langer, Der Principal Purposes Test, ÖStZ 2017/593, 
399 (399 ff ); Siller, Vorschrift zur Missbrauchsbekämpfung für in Dritt-
staaten oder -gebieten belegene Betriebsstätten, ÖStZ 2017/594, 405 
(405 ff ); Zöhrer, Einschränkung des Hilfsbetriebsstättenbegriff s durch die 
Anwendung des MLI, ÖStZ 2017/595, 410 (410 ff ); vorgehend mN etwa 
Kofl er, Änderungen in den Doppelbesteuerungsabkommen – Umsetzung und 
Auswirkungen, in: Hofmann/Jann/Jerabek (Hrsg), BEPS – Neue Regeln und 
Herausforderungen für österreichische Unternehmen (2017) 151 (151 ff ).

MLI Thema OECD-MA BEPS 
Aktion

Mindest-
standard Österreich

Art 3 Hybride 
Gesellschaften (Art 1, 23) 2  

Art 4 Tie-Breaker-
Regel Art 4 Abs 3 6  

Art 5 Nichtbesteue-
rung Art 23 2 

 
(Option A)

Art 6 Zweck des DBA, 
Präambel

Titel, 
Präambel 6 () 

Art 7

Abkommens-
missbrauch 
(„Principle Pur-
pose Test“, LoB)

— 6   (PPT)

Art 8 Mindesthalte-
dauer

Art 10 
Abs 2 6  

Art 9 Immobilienge-
sellschaften

Art 13 
Abs 4 6  

Art 10 Drittstaatsbe-
triebsstätten — 6  

Art 11 „Saving 
Clause“ (Art 1) 6  

Art 12 Vertreterbe-
triebsstätten

Art 5 
Abs 5, 6 7  

Art 13 Hilfseinrichtun-
gen Art 5 Abs 4 7 

 
(Option A)

Art 14 „Splitting-up 
of Contracts“ Art 5 Abs 3 7  

Art 15
Defi nition ver-
bundener 
Personen

— 7  

Art 16
Verständi-
gungsverfah-
ren (MAP)

Art 25 14  ()

Art 17
Korrespon-
dierende 
Korrekturen

Art 9 Abs 2 14  

Art 18-26 Streitbeilegung (Art 25) 14  

3. Fallstudien zum Internationalen Steuerrecht

Im Fokus der ersten Fallstudie stand die Namensnutzung im Kon-
zern. Konkret ist eine in Österreich ansässige Konzernobergesell-
schaft zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentümerin einer ein-
getragenen Wort- und Bildmarke, welche ua von einem in Deutsch-
land ansässigen Konzernunternehmen als Bestandteil der Firma 
und zum Inverkehrbringen der eigenen Produkte auf dem deut-
schen Markt genutzt wird. Die österreichische Konzernobergesell-
schaft verrechnet auf Basis eines schriftlichen Markenlizenzvertra-
ges ein vom Umsatz bemessenes Nutzungsentgelt. Die deutsche 
Betriebsprüfung hat in der Folge den Betriebsausgabenabzug auf 
Ebene der deutschen Konzerngesellschaft hinterfragt. Vermeint-
lichen Rückenwind erhielt die deutsche Betriebsprüfung durch 
die jüngere Rechtsprechung des BFH, welche im Ergebnis die Ver-
rechenbarkeit der Namensnutzung im Konzern verneint hat.66 

66 Vgl BFH 21.1. 016, I R 22/14.
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Dabei wurde freilich übersehen, dass der BFH sich im Jahr 2016 
ausdrücklich an seine diesbezügliche frühere Rechtsprechung 
aus dem Jahr 200067 gebunden fühlt. Dementsprechend blei-
ben die zur Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters im Zusammenhang mit der Nutzung des Konzern-
namens entwickelten Grundsätze uneingeschränkt aufrecht. Das 
abweichende Ergebnis der jüngeren Rechtsprechung liegt damit 
in unterschiedlichen Sachverhalten und keineswegs in der unter-
schiedlichen Würdigung dieser Sachverhalte begründet. Bekräf-
tigt wurde diese Einschätzung letztlich auch durch das aktuelle 
Schreiben des deutschen BMF zur Namensnutzung im Konzern.68 
Die schuldrechtliche Überlassung auf Basis eines Markenlizenz-
vertrages, der einen untrennbaren Zusammenhang zwischen 
Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht herstellt, ist 
damit nach wie vor steuerwirksam möglich. Dabei gilt das Prin-
zip des doppelten ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters. Dementsprechend ist die Nutzungsüberlassung sowohl 
aus der Perspektive des Lizenzgebers (Entwicklung der Marke, 
Ausschlussmöglichkeit Dritter) als auch aus jener des Lizenzneh-
mers (eigenständiger Wert als Mengen- und/oder Preispremium, 
Ex-ante-Sicht) zu analysieren. Dem Grunde nach nicht entschei-
dend ist nach wie vor die Absatzstufe, sodass eine Markenver-
rechnung durchaus auch im B2B-Geschäft infrage kommen kann. 
Auch kommt es nicht darauf an, ob die Marke physisch auf dem 
Produkt unmittelbar ersichtlich ist. Damit können auch Dienst-
leistungsmarken oder bloße Unternehmenskennzeichen schuld-
rechtlich (dh entgeltlich) zur Nutzung überlassen werden. Für 
die Beurteilung der Markenverrechnung der Höhe nach bezieht 
sich das deutsche BMF auf die einschlägige Rechtsprechung des 
BGH.69 Demnach wird in der Regel ein hypothetischer Fremdver-
gleich auf Basis einer Lizenzanalogie vorzunehmen sein. In der 
Praxis wird dabei als Ausgangspunkt üblicher Weise eine Band-
breite marktüblicher Lizenzsätze (etwa aus darauf spezialisier-
ten Datenbanken) abgeleitet.

Die zweite Fallstudie beschäftigte sich mit der Gewinnaus-
schüttung einer in Österreich ansässigen Tochterkapitalgesell-
schaft an eine ausländische EU-Gesellschaft im Sinne der Mut-
ter-Tochter-Richtlinie. In diesen Fällen kann grundsätzlich eine 
Direktentlastung von der Kapitalertragsteuer (KESt) auf Basis 
des § 94 Z 2 EStG vorgenommen werden. Handelt es sich aller-
dings bei der empfangenden EU-Gesellschaft um eine „subs-
tanzschwache“ Gesellschaft,70 ist ein zwingender Methoden-
wechsel von der Direktentlastung an der Quelle hin zum Rück-
erstattungsverfahren vorzunehmen. In diesem Fall muss daher 
die österreichische Tochtergesellschaft 25 % KESt71 einbehal-

67 Vgl BFH 9. 8. 2000, I R 12/99.
68 dBMF, Namensnutzung im Konzern, 7. 4. 2017 (IV B 5 – S 1341/16/10003).
69 Vgl BGH 29. 7. 2009, I ZR 169/07.
70 „Substanzschwäche“ in diesem Sinne liegt gemäß der Verordnung zu 

§ 94a EStG, BGBl 1995/56, dann nicht vor, wenn die EU-Gesellschaft über 
eigene Betriebsräumlichkeiten verfügt, eigene Arbeitskräfte beschäftigt 
und eine über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehende Betäti-
gung entfaltet.

71 Vgl § 93 Abs 1a EStG.

ten und an das zuständige Finanzamt abführen. In weiterer 
Folge ist es dann Sache der EU-Muttergesellschaft, bei diesem 
Finanzamt die Rückerstattung der KESt auf Grundlage des § 94 
Z 2 EStG zu begehren. Wird dieser Rückerstattungsantrag positiv 
erledigt, können die Gewinnausschüttungen in den folgenden 
drei Jahren jeweils unmittelbar KESt-frei vorgenommen wer-
den, wenn sich die maßgebenden Verhältnisse nicht wesentlich 
verändern.72 Freilich muss in diesem Dreijahreszeitraum wei-
terhin die Tax Compliance gewahrt bleiben. Dementsprechend 
muss jeweils eine elektronische Kapitalertragsteuer-Anmel-
dung (KA1) als „Nullmeldung“ vorgenommen sowie ein Formu-
lar ZS-EUMT (mit ausländischer Ansässigkeitsbescheinigung) 
samt Kopie des letzten Rückerstattungsbescheides proaktiv 
an das zuständige Finanzamt übermittelt werden. Als Alterna-
tive zum KESt-Rückerstattungsverfahren nach § 94 Z 2 EStG mit 
anschließendem Dreijahreszeitraum kann die österreichische 
Tochtergesellschaft allerdings auch eine Vorabauskunft des zu-
ständigen Finanzamtes auf Grundlage des § 5 der Verordnung 
zu § 94a EStG, BGBl 1995/56, einholen. Fällt eine solche Aus-
kunft73 positiv aus, so kann eine zeitnah nachfolgende Gewinn-
ausschüttung auf Grundlage der österreichischen Verwaltungs-
praxis von vorneherein KESt-frei vorgenommen werden.74 Laut 
BMF wird damit aus einer „Ex-post-Kontrolle“ eine – inhaltlich 
vergleichbare – „Ex-ante-Kontrolle“. Dementsprechend würde 
es zweifellos naheliegen, den von der Verwaltungspraxis für 
Rückerstattungsverfahren zugestandenen Dreijahreszeitraum 
analog jedenfalls auch im Gefolge positiv beantworteter Vor-
abanfragen im beschriebenen Sinne zuzugestehen. Da dies je-
doch einige Finanzämter off enbar anders beurteilen, ist in die-
ser Frage Vorsicht geboten. Im Sinne der Verwaltungsökono-
mie bietet es sich aber unbedingt an, die – ohnehin etwas in die 
Jahre gekommene – Verordnung zu § 94a EStG als Verordnung 
zu § 94 Z 2 EStG neu zu fassen und dort auch den Dreijahres-
zeitraum sowohl für Rückerstattungs- als auch für Vorabanfra-
gefälle verbindlich zu verankern.

4. Highlights aus Rechtsprechung 
und Verwaltungspraxis

Wie jedes Jahr wurde auch bei der „RuSt 2017“ den besonders in-
teressanten Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltungs-
praxis breiter Raum gewidmet sein. Besonders hervorzuheben 
sind hier
 die zum Stand 1. 1. 2017 aktualisierte BMF-Informationen zur 

umfassenden Amtshilfe im Bereich Steuern vom Einkommen 
(neu hinzugekommen ist insb China);75

72 Vgl EStR 2000 Rz 7757c sowie EAS 2772 vom 9. 11. 2006 und EAS vom 
18. 11. 2008.

73 Dabei handelt es sich um eine reine Auskunft, die nicht in Bescheidform 
ergeht.

74 Vgl EStR Rz 7757d sowie EAS 871 vom 30. 4. 1996, EAS 897 vom 2. 7. 1996, 
EAS 1550 vom 27. 10. 1999 und EAS 1803 vom 19. 2. 2001.

75 BMF-010221/0810-VI/8/2016 vom 13. 12. 2016.
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 die BMF-Liste der teilnehmenden Staaten beim automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten nach § 91 GMSG;76

 der Erlass zum automatischen bzw verpfl ichtenden spontanen 
Austausch von Informationen „Rulings“ und „Advance Pricing 
Arrangements“ („APA“), wonach nicht nur Auskunftsbescheide 
iSd § 118 BAO und uni-, bi- und multilaterale APAs, sondern 
auch schriftlich erteilte Auskünfte der zuständigen Behörde 
mit „Bindungswirkung“ nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben erfasst sind;77

 der Erlass im Hinblick auf Ansässigkeitsbescheinigungen auf 
österreichischen Formularen durch die zuständige mexika-
nische Behörde, wonach die Ansässigkeit auf einem mexika-
nischen Formular bescheinigt werden kann, das dem jeweili-
gen österreichischen Formular (zB ZS-QU1, ZS-RE1) beigehef-
tet wird;78

 das Erkenntnis des VwGH, wonach Österreich nach dem Ter-
ritorialitätsgrundsatz nicht gehalten ist, die Verluste vor Be-
gründung seiner Steuerhoheit zu berücksichtigen, und eine 
Berücksichtigung auch nicht aufgrund der Niederlassungs-
freiheit gem Art 49 iVm Art 54 AEUV geboten ist,79 und zwar 
– im Anschluss an Timac Agro80 – selbst dann nicht, wenn es 
sich um „fi nale“ Verluste handeln sollte;81

 das Erkenntnis des VwGH, wonach die KommSt zwar nicht 
nach in den sachlichen Anwendungsbereich des „neuen“ 
DBA Deutschland 2002 fällt, aber vom „alten“ DBA Deutsch-
land 1954 erfasst war und dieses Abkommen im Sinne des 
Günstigkeitsprinzips des Abs 12 lit a des Protokolls zu Art 24 
DBA-Deutschland 2002 derzeit zwar weiterhin anwendbar 
ist, im konkreten Fall aber keine dem Art 5 Abs 4 lit e DBA 
Deutschland 2002 vergleichbare Ausnahme für Hilfstätigkei-
ten vorsieht;82

 die ausführliche Entscheidung des VwGH, wonach eine Abfi n-
dung – entgegen der Judikatur des BFH – der „letzte Akt des 
Dienstverhältnisses“ sei und daher eine kausale Zuordnung 
zum (ehemaligen) Tätigkeitsstaat (konkret: Deutschland) 
und grundsätzlich Freistellung im Ansässigkeitsstaat (kon-
kret: Österreich) erfolgen müsse (Art 15 Abs 1 zweiter Halb-
satz iVm Art 23 DBA Deutschland); sofern Deutschland die-

76 BMF-010221/0853-VI/8/2016 vom 10. 1. 2017.
77 Erlass vom 20. 10. 2016, BMF-010221/0708-VI/8/2016, BMF-AV 2016/174 

(zugleich Aufhebung der Information des BMF vom 23. 12. 2014 zu 
„Rulinganträgen gemäß § 118 BAO mit internationalen Bezügen“, 
BMF-010221/0787-VI/8/2014).

78 Erlass vom 10. 10. 2016, BMF-010221/0658-VI/8/2016. Ähnliche Re-
gelungen bestehen bereits im Verhältnis zu Thailand (BMF-010221/
0147-IV/4/2013), der Türkei (BMF-010221/0436-VI/8/2014) und den USA 
(BMF-010221/0869-IV/4/2007).

79 VwGH 29. 3. 2017, Ro 2015/15/0004, GES 2017, 161 mit Anm Kofl er (vorge-
hend BFG 24. 10. 2014, RV/1100358/2012).

80 EuGH 17. 12. 2015, C-388/14, Timac Agro, EU:C:2015:829.
81 Weiter gehend zuletzt auch BFH 22. 2. 2017, I R 2/15, IStR 2017, 490, der da-

von ausgeht, dass der EuGH durch Timac Agro seine bisherige Rechtspre-
chung zur Berücksichtigung fi naler Befreiungsbetriebsstättenverluste 
aufgegeben habe und eine Berücksichtigung auch solcher Verluste im An-
sässigkeitsstaat daher unionsrechtlich nicht mehr geboten sei.

82 VwGH 15. 9. 2016, 2013/15/0219 (vorgehend Bescheid der OÖ Landesre-
gierung vom 11. 6. 2013, Zl IKD[Gem]–524705/1-2013-Gb/Os).

ses Besteuerungsrecht jedoch aufgrund einer anderen Aus-
legung des Abkommens nicht wahrnimmt, muss Österreich 
sowohl aufgrund der Rückfallsklausel in Art 15 Abs 4 DBA 
Deutschland als auch der Qualifi kationskonfl iktsregelung 
des Art 28 Abs 1 lit a DBA Deutschland nicht befreien;83

 das erste vor dem EuGH durchgeführte und zugunsten von 
Österreich ausgegangene Schiedsverfahren nach Art 25 Abs 5 
DBA Deutschland hinsichtlich der Frage, ob Genussrechte 
„Forderungen mit Gewinnbeteiligung“ darstellen, an denen 
Deutschland ein unbeschränktes Quellenbesteuerungsrecht 
zustünde;84

 die EAS-Erledigung zum Wegzug nach Großbritannien im An-
wendungsbereich der geänderten Wegzugsbesteuerung, wo-
nach eine Einschränkung des Besteuerungsrechts nach § 27 
Abs 6 Z 1 EStG schon wegen Art 13 Abs 4 DBA Großbritan-
nien eintrete (dies trotz der dreijährigen Subject-to-tax-Klau-
sel nach Art 13 Abs 5 und der Remittance-Klausel nach Art 3 
Abs 2, obwohl im Anwendungsbereich dieser beiden Bestim-

83 VwGH 23. 2. 2017, Ro 2014/15/0050 (vorgehend BFG 26. 9. 2014, 
RV/3100253/2013); dazu bereits Zorn, VwGH: Abfi ndungszahlung nach 
Deutschland im DBA-Recht, RdW 2017/211, 270 (270 ff ).

84 EuGH 12. 9. 2017, C-648/15, Österreich/Deutschland, EU:C:2017:664; dazu 
bereits Jirousek, EuGH entscheidet im Schiedsverfahren zugunsten Öster-
reichs, SWK 2017, 1186 (1186 ff ), und Lang, DBA-Interpretation durch den 
EuGH, SWI 2017, 507 (507 ff ); siehe zu diesem Verfahren im Vorfeld bereits 
Kerschner/Koppensteiner/Seydl, Österreich erhebt aufgrund einer DBA-
Streitigkeit erstmals Klage beim EuGH, SWI 2016, 134 (134 ff ); Jirousek, 
Schiedsverfahren nach Art 25 Abs 5 DBA Deutschland vor dem EuGH, SWI 
2017, 36 (36 ff ); Jirousek, Schiedsverfahren nach Art 25 Abs 5 DBA Deutsch-
land – Schlussanträge des Generalanwalts, SWI 2017, 300 (300 ff ).
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STEUERRECHT ART.-NR.: 580

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe von Körperschaf-
ten öff entlichen Rechts (KöR) unterliegen nicht der Kör-
perschaftsteuerpfl icht. Gibt die KöR für Kapitalvermögen 
solcher Betriebe gegenüber der Bank eine KESt-Befrei-
ungserklärung ab, steht dies der Erhebung von KESt nicht 
entgegen. – VwGH 13. 9. 2017, Ro 2016/13/0024.

Eine KöR führte einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. 
Im Rahmen dieser Land- und Forstwirtschaft veranlagte sie im 
Inland Gelder in festverzinslichen inländischen Wertpapieren. 
Strittig wurde die Besteuerung der Zinsen aus den Wertpapieren 
(in den Jahren 2008 bis 2010).

Im Zuge einer Außenprüfung wurde festgestellt, dass die KöR 
die Zinsen aus den Wertpapieren überhaupt nicht versteuert 
hatte. Die KöR hatte gegenüber der Bank eine Befreiungserklä-
rung iSd § 94 Z 5 EStG abgegeben, wonach die Zinsen zu den Ein-
nahmen eines Betriebes gehören, weil die Wertpapiere notwen-
diges Betriebsvermögen der Land- und Forstwirtschaft seien (die 
Bank hat deswegen keinen KESt-Abzug vorgenommen). Und Kör-
perschaftsteuer fi el nicht an, weil KöR nur mit ihren Betrieben 
gewerblicher Art der Besteuerung unterliegen.

Das Finanzamt schrieb der KöR aufgrund der Prüfung KESt 
vor. Das Finanzgericht wies die Beschwerde ab, ließ aber die 
Revision zu, weil ungeklärt sei, ob eine KöR für ihre Landwirt-
schaft eine KESt-Befreiungserklärung abgeben kann (vgl Böck, 
Keine KESt-Befreiungserklärung für Zinserträge aus Forstbe-
trieb einer Körperschaft öff entlichen Rechts, BFGjournal 2016, 
259).

Mit Erk vom 13. 9. 2017, Ro 2016/13/0024, wies der VwGH die 
ordentliche Revision der KöR als unbegründet ab.

Die KöR brachte in der Revision vor, die Wertpapiere seien Be-
triebsvermögen ihres forstwirtschaftlichen Betriebes. Dem ent-
gegnete der VwGH:

„29 Ob insoweit von einem ‚Betrieb‘ auszugehen wäre, kann 
hier off en bleiben. Selbst dann, wenn dies der Fall wäre, würde 
dies nichts an der beschränkten Körperschaftsteuerpfl icht än-
dern. Dem Vorbringen ist nämlich entgegenzuhalten, dass sich 
nach § 21 Abs. 2 KStG 1988 die beschränkte Steuerpfl icht auf 
Einkünfte erstreckt, bei denen die Steuer durch Steuerabzug er-
hoben wird. [...] Die Kapitalertragsteuer gilt im Übrigen unge-
achtet dessen, ob sie vom zum Abzug Verpfl ichteten abgeführt 
oder dem Empfänger der Kapitalerträge vorgeschrieben wird, als 
durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben (vgl. das Erkenntnis vom 
27. Februar 2014, 2010/15/0087).“

Die Revision begehrte weiters, für ihre Forstwirtschaft die Be-
freiungsbestimmung des § 21 Abs 2 Z 3 Teilstrich 6 KStG 1988 an-
zuwenden, die „steuerbefreite“ Betriebe (zB jene nach § 45 Abs 2 
BAO) begünstigt. Dem hält der VwGH entgegen, dass § 21 Abs 2 
Z 3 Teilstrich 6 KStG 1988 nach dem klaren Wortlaut nur auf die 
beschränkt Steuerpfl ichtige iSd Z 3 des § 1 Abs 3 KStG (befreite 
Körperschaften) und nicht auf KöR bezogen ist.

Damit verblieb als entscheidende Frage, ob eine für einen 
nicht steuerbaren „Betrieb“ eine KöR (und damit unrichtig) abge-
gebene Befreiungserklärung iSd § 94 Z 5 EStG der Erhebung der 
KESt entgegensteht (in diesem Sinne Quantschnigg/Schuch, Ein-
kommensteuerhandbuch, § 94 Tz 11). Dies verneinte der VwGH. 
Die Befreiungserklärung steht nur dann einer KESt-Vorschrei-
bung entgegen, wenn die Zinserträge tatsächlich als „steuer-
pfl ichtige Betriebseinnahmen“  (im Rahmen der Körperschaf-
steuerveranlagung) erfassbar sind:

VwGH: KESt bei Befreiungserklärung für 
Landwirtschaft einer KöR

 » RdW 2017/580

mungen kein Verlust des österreichischen Besteuerungsrech-
tes eintreten würde); allerdings sei ein Antrag auf Nichtfest-
setzung der Steuerschuld möglich, „[d]a es sich bei Großbri-
tannien (derzeit) um einen EU-Mitgliedstaat handelt“;85

 die EAS-Erledigung zur bloßen Planung („off  site“) und Über-
wachung („on site“) im Zusammenhang mit einer albani-
schen Bauausführung, wonach ein lediglich anlassbezogen 
zur Verfügung gestellter Arbeitsplatz keine Betriebsstätte im 

85 EAS 3372 vom 11. 1. 2017.

Sinne einer festen Geschäftseinrichtung vermittle, die Bau- 
und Montagebetriebsstättenfrist im DBA Albanien ausnahms-
weise auf das jeweilige Kalenderjahr bezogen sei und Bau-
planungs- und -überwachungstätigkeiten den eigentlichen 
Bau- und Montagetätigkeiten gleichgestellt seien, sodass 
eine subsidiäre Erfassung im Rahmen einer „echten“ Dienst-
leistungsbetriebsstättenregelung generell außer Reichweite 
liege.86

86 EAS 3384 vom 24. 7. 2017.
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